
Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle
Soll nach dem 

Haushaltsplan 

Anordnungs-

soll
Mehrbetrag

davon bereits 

berichtet/ 

genehmigt

noch zu 

berichten
B e g r ü n d u n g

€ € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8

Stand: 31.12.2018

Deckungskreis 8 Aus- und Fortbildungskosten 63.000,00 65.094,21 2.094,21 0,00 2.094,21 gestiegener Aus- und Fortbildungsbedarf durch neue 

Mitarbeiter

02000.651000 Bücher, Zeitschriften 13.000,00 13.245,25 245,25 0,00 245,25 notwendige Fachinformationen und Gesetze

02000.656000 Geschäftsausgaben 

Bezügekasse

47.000,00 47.704,10 704,10 0,00 704,10 Abrechnung der Zahlfälle für den Aufwand an Lohn- 

abrechnungen sowie Aufwandsentschädigungen

03000.650010 Kontoführungsgebühren 6.000,00 8.096,65 2.096,65 0,00 2.096,65 gestiegene Kontoführungsgebühren aufgrund 

erhöhter Anzahl von Buchungsfällen

05000.560000 Kleidergeld f. Standesbeamte 200,00 246,00 46,00 0,00 46,00 gestiegene Anzahl von Eheschließungen

06000.652020 externe Datensicherung 4.500,00 4.948,08 448,08 0,00 448,08 erhöhte Servicekosten für EDV-Backup 

11400.650000 Geschäftsausgaben

Bürgerbüro

1.000,00 1.007,02 7,02 0,00 7,02 Telefonkosten für Außenstelle Haseldorf

21120.520000 Geräte, Ausstattungs- und 

Ausrüstungsgegenstände

Betreuungsschule

1.500,00 1.636,84 136,84 0,00 136,84 diverse Kleinmaterialien und Herrichtung Sandkiste 

für Betreuungsschule

21120.650001 Mittagessen Betreuungsschule 22.000,00 24.738,33 2.738,33 0,00 2.738,33 gestiegene Anzahl von Kindern bei der 

Mittagsverpflegung der Betreuungsschule

77100.530000 Mieten und Pachten 

Amtsbauhof

0,00 2.025,00 2.025,00 0,00 2.025,00 Miete für die Lagerhalle des Bauhofes

77100.652000 Post-, Telefon- und GEZ-

Gebühren  - Amtsbauhof

600,00 775,68 175,68 0,00 175,68 Kosten für Internetanschluss u. Mobiltelefon 

77100.935000 Erwerb von beweglichem 

Vermögen  - Amtsbauhof

6.000,00 6.345,29 345,29 0,00 345,29 Aufsitzrasenmäher, mobiler Bauzaun sowie 

Kleingeräte

Gesamt 164.800,00 175.862,45 11.062,45 0,00 11.062,45

11.062,45Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Amtsdirektor ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 

5.000,-- € nicht übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Amtsdirektor ist verpflichtet, den Amtsausschuss mindestens halbjährlich über die 

geleisteten geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren. 

Information des Amtsdirektors

für das II. Halbjahr 2018 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Protokollanlage 3 zu TOP 5
HA Amt vom 18.02.2019


